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Verfahrensvermerke
1 Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Sembach hat in seiner Sitzung am 27.03.2025 die
Aufstellung des Bebauungsplanes „Bewegungspark“ beschlossen. Dieser Beschluss wur-
de am 04.09.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB)
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Sembach hat in seiner Sitzung am 21.08.2025 den
Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3
Abs. 1 BauGB gefasst. Der Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 12.09.2025 bis
13.10.2025 die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Planunterlagen auf Grundlage des
Vorentwurfes gewährt. Auf Anfrage wurde sie über die allgemeinen Ziele und Zwecke
und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichtet. Dabei wurde ihr
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Planunterlagen wurde am 04.09.2025
ortsüblich bekannt gemacht.

3 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(§ 4 Abs. 1 BauGB)

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
10.09.2025 unter Beifügung des Bebauungsplanvorentwurfs sowie des Vorentwurfs der
Begründung über die Planung unterrichtet und zur Äußerung bis zum 13.10.2025 aufge-
fordert.
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden die Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange aufgefordert, sich im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Scoping) nach § 2 Abs. 4 BauGB zu äußern.

4 Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Sembach hat in seiner Sitzung am 19.02.2026 den
Entwurf des Bebauungsplanes mit geändertem Geltungsbereich gebilligt und den Be-
schluss zur Durchführung der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB gefasst.
Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung wurde im Zeitraum vom 22.05.2026
bis einschließlich 22.06.2026 öffentlich ausgelegt.
Ort und Dauer der Auslegung wurden am 16.05.2026 ortsüblich bekannt gemacht mit
der Angabe, welche umweltbezogenen Informationen verfügbar sind. Es wurde darauf
hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden
können und das nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.
Die Stellungnahmen wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am __.__.2026
gewürdigt.

5 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
(§ 4 Abs. 2 BauGB)

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Sembach hat in seiner Sitzung am __.__.2026 den
Entwurf des Bebauungsplanes mit geändertem Geltungsbereich gebilligt und den Be-
schluss zur formellen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB gefasst. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange wurden mit dem Schreiben vom __.__.2026 zur Abgabe einer Stellungnahme
bis zum __.__.2026 aufgefordert.

Die Stellungnahmen wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am __.__.2026
gewürdigt.

6 Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Sembach hat in seiner Sitzung am __.__.2026 den
Bebauungsplan „Bewegungpark Sembach“ als Satzung beschlossen.
Der Gemeinderat hat die vorliegende Begründung zum Bebauungsplan gebilligt.

 

Sembach, den .............................                                           _________________________
Ortsbürgermeister
     Peter Beutler

7 Ausfertigung

 
Sembach, den .............................                                           _________________________

Ortsbürgermeister
     Peter Beutler

8 Bekanntmachung / Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB)
Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung wurde am __.__.2026 ortsüblich
bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass der Bebau-
ungsplan mit der Begründung während der Dienststunden in der Verwaltung zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten wird.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften so-
wie auf die Rechtsfolgen wurde gem. § 215 Abs. 2 BauGB in der Bekanntmachung
hingewiesen.

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des
öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für
Sport- und Spielanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Sportanlagen

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Planzeichen

Flächen für Sport- und Spielanlagen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
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